
 

Satzung  
 

Des Freizeitsportvereins (FSV) 1990 Dennheritz 
 
§ 1 Name und Sitz, Geschäftsjahr 
 
Der Verein führt den Namen Freizeitsportverein (FSV) 1990 Dennheritz e.V. 
 
Er hat seinen Sitz in Dennheritz und ist als gemeinnütziger Verein beim Amtsgericht 
Chemnitz eingetragen. 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck 
 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und der damit verbundenen 
körperlichen Ertüchtigung. 
 
Grundlagen der Tätigkeit des Vereins bilden das Status, die Finanzordnung und die 
Wahlordnung des DFB und des Landessportbundes Sachsen. 
 
Der Freizeitsportverein (FSV) 1990 Dennheritz e.V. verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
 Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

- sportinterssierten Bürgern das Sporttreiben zu ermöglichen 
- Unterbindung von , Chauvinismus, Faschismus, Stalinismus, Ausländerhass in 

seinen Reihen  
- Abwendung gegen jede Form der Gewaltherrschaft und Willkür. 

 
§ 3 Mittelverwendung 
 
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck der Körperschaft fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 



 

§  4 Mitgliedschaft 
 
Vereinsmitglieder können natürliche, volljährige Personen, aber auch juristische 
Personen werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der/des 
gesetzlichen Vertreter/s. Stimmberechtigt sind Mitglieder erst ab Volljährigkeit. 
Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung 
des Aufnahmegesuches ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe mitzuteilen. 
 
§ 5  Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitgliedes, durch freiwilligen Austritt, 
Ausschluss aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 
 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Schluss eines 
Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Monaten zulässig. 
 
Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder ausgeschlossen werden, wenn er in grober Weise gegen die 
Vereinsinteressen oder Satzungsinhalte verstoßen hat. 
Das Mitglied kann zudem auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn es 
trotz dreifacher MAHNUNG mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist. 
 
Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Fristsetzung von Seiten des 
Vorstandes Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern. Der Beschluss über den 
Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem auszuschließenden Mitglied durch 
eingeschriebenen Brief bekanntzumachen. 
 
Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht 
der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb von 
einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich 
eingelegt werden. Bei rechtzeitiger Berufung hat der Vorstand innerhalb von zwei 
Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung darüber einzuberufen. 
Geschieht dies nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. 
Wird Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwerfung unter 
den Ausschließungsbeschluss, so dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 
 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf bestehende 
Forderungen. 
 
 
 



 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 
 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und 
die Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
Die Vorstandsschaft wird weiterhin ermächtigt, eine Beitragsordnung zu erlassen. 
 
Die Mitglieder sind verpflichtet, die zur Erhaltung der Vereinsanlagen und bei 
Veranstaltungen festgelegten  Arbeitsstunden zu erbringen. Im Falle der 
Nichtleistung sind von den Mitgliedern festgesetzte Stundenvergütungen zu 
erbringen. Die Festsetzung der Arbeitsstunden sowie der ersatzweisen 
Stundenvergütung legt der Gesamtvorstand in der Beitragsordnung fest.  
 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. Sie haben die gleichen Rechte 
wie ordentliche Mitglieder. 
 
§ 7 Organe des Vereins 
 
Vereinsorgane sind  - der Vorstand 
    - die Mitgliederversammlung 
 
§ 8 Vorstand 
 
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. und dem 2. Vorsitzenden. 
Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist 
einzeln vertretungsberechtigt. Die Vertretungsmacht des Vorstands ist intern oder in 
der Weise beschränkt, dass er bei Rechtsgeschäften von mehr als  
 
3.000,00 € verpflichtet ist, die Zustimmung des erweiterten Vorstandes einzuholen. 
 
Der erweiterte Vorstand besteht aus:  
    - dem Vorstand (1. und 2. Vorsitzender) 
    - dem Kassenwart 
    - dem Schriftführer 
    - dem Jugendwart 

- sowie aus 2 weiteren Beisitzern.  
 
Die Besetzung mehrerer Ämter durch eine Person ist zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 



 

§ 9 Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstandes 
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereis zuständig soweit sie nicht 
einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen wird. Zu seinen Aufgaben zählen 
insbesondere die 
 
- Führung der laufenden Geschäfte 

Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, Aufstellung der 
Tagesordnung, 

- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
- Vorbereitung Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes, 

Vorlage der Jahresplanung, 
- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern 
 
Der Verein kann sich zur Regelung der vereinsinternen Abläufe Vereinsordnungen 
geben. Die Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. Für den Erlass, die 
Änderung und Aufhebung von Vereinsordnungen ist der Vorstand zuständig. 
 
§ 10 Wahl des erweiterten Vorstandes 
 
Der erweiterte Vorstand wird von der Mitgliederversammlung in offener Wahl 
gewählt. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Die 
Mitglieder des Vorstandes werden für die Zeit von vier Jahren gewählt. Der Vorstand 
bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet 
auch das Amt als Vorstand. 
 
§ 11 Vorstandssitzungen 
 
Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen 
werden. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Gesamtvorstandes 
anwesend sind. 
Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmgleichheit 
entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit, die des 2. 
Vorsitzenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

§12 Mitgliederversammlung 
 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Übertragung der 
Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. 
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 
zuständig: 
 
1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsprüfer 
2. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung 
3. Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern 
4. Weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz 
ergeben. Mindestens einmal im Jahr soll eine ordentliche Mitgliederversammlung 
stattfinden. Sie wird mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der 
Tagesordnung durch Einladung per Aushang am Vereinsheim und per Textform 
einberufen. 
 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Antrag der Mitglieder 
einzuberufen, wenn 1/3 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter 
Angabe der Gründe verlangt. 
 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde. 
 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
Satzungsänderungen und Beschlüsse über die Auflösung des Vereins bedürfen einer 
¾ Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 
 
§ 13 Protokollierung 
 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 
§ 14 Rechnungsprüfer 
 
Die von der Mitgliederversammlung gewählten zwei Rechnungsprüfer überwachen 
die Kassengeschäfte des Vereins. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr 
zu erfolgen; über das Ergebnis ist in einer Mitgliederversammlung zu berichten. 
 
 
 
 
 
 
 



 

§ 15 Datenschutz 
 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds und notwendiges Einverständnis für die Begründung 
einer Mitgliedschaft nimmt der erforderliche personenbezogene Daten auf Verein 
(Adresse, Geburtstdatum, Bankverbindung, e-mail Adresse sowie Telefonnummer). 
Diese Informationen werden in dem bestehenden vereinseigenen EDV-System/in 
den EDV-Systemen im ausschließlichen Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich 
des ersten und zweiten Vorsitzenden, des Kassenwarts/Schatzmeisters und des 
Jugendwartes gespeichert. Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen 
ausschließlich für Vereinszwecke verwendet werden, insbesondere zur 
Mitgliederverwaltung und Durchführung des Sport- und Spielbetriebs. 
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme und unerlaubter Nutzung 
durch Dritte geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen 
über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur erhoben, verarbeitet 
oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. 
Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse 
hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
 
Als Mitglied des FSV 1990 Dennheritz e.V., ist der Verein zudem verpflichtet, die 
Namen seiner Mitglieder u. a. zur Bestanderhebung aber insbesondere zur 
Erlangung von Start- und Spielberechtigungen sowie ggf. Zuschussgewährung dem 
angeschlossenen Sportverband zu melden. Übermittelt werden außer dem Namen 
auch Altersangaben und Vereinsmitgliedsnummer bei Mitgliedern mit besonderen 
Aufgaben (z. B. Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. 
 
Ob personenbezogene Informationen an Mitglieder weitergegeben werden dürfen, 
hängt unter anderem davon ab, wie weit der Kreis der Informationsempfänger ist, 
und welche Informationen weitergegeben werden. Der Vorstand macht im 
Mitgliederinteresse auch besondere Ereignisse des Vereinslebens bekannt. Dabei 
können bestimmte personenbezogene Mitgliederdaten z. B. in der Vereinszeitschrift, 
Homepage oder durch Aushänge im Vereinsheim veröffentlicht werden. Das einzelne 
Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche 
Veröffentlichung seiner Daten vorbringen und weiteren Veröffentlichungen insgesamt 
oder nur für bestimmte Veröffentlichungsvorgänge widersprechen. 
Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte kann zudem bei Verlangen der 
Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen 
Zwecken verwendet werden, anderen Mitgliedern bei Darlegung eines berechtigten 
Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren. 
 
Beim Vereinsaustritt werden Name, Adressdaten, Geburtsjahr und weitere bekannte 
persönliche Daten des Mitglieds aus der Mitgliederverwaltung mit Beendigung der 



 

Mitgliedschaft gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die 
die Kassenverwaltung betreffen, sind nach allerdings entsprechend der 
steuerrechtlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestätigung 
des Austritts durch den Vorstand aufzubewahren. 
 
§ 16 Auflösung des Vereins 
 
Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine 
Verschmelzung mit einem gleichartigen Verein angestrebt, so dass die unmittelbare, 
ausschließliche Verfolgung der bisherigen Vereinszwecke durch den neuen 
Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das Vereinsvermögen auf den neuen 
Rechtsträger über. Vor der Durchführung ist das Finanzamt hierzu zu hören. 
 
Bei Auflösung des Vereins oder  Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Gemeinde Dennheritz, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche  Zwecke zu verwenden 
hat. 
 
Ist wegen Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit die Liquidation 
des Vereinsvermögens erforderlich, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Amt 
befindlichen Vereinsvorsitzenden die Liquidatoren; es sei denn, die 
Mitgliederversammlung beschließt auf einer ordnungsgemäß einberufenen 
Mitgliederversammlung über die Einsetzung eines anderen Liquidators mit 3/4 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
 
Vorstehende geänderte Satzung wurde am …………….. in Oberschindmaas von der 
Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten 
Mitglieder beschlossen. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, redaktionelle Änderungen an der Satzung 
vorzunehmen, ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung vorzunehmen. 
 
Sie tritt mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 


